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Regierungsratsbeschluss vom 10. Juli 2020 
 
 
Vorentwurf des Bundesgesetzes über Kredite mit Solidarbürgschaft infolge Coronavirus 
(Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz): Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 1. Juli 2020 übermittelten Sie uns den Vorentwurf des Bundesgesetzes über 
Kredite mit Solidarbürgschaft infolge des Coronavirus (Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz). Wir 
danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung. 
 
Der Kanton Basel-Stadt hat die Soforthilfe an Unternehmen mittels vom Bund verbürgter Covid-
19-Kredite zur Liquiditätssicherung sehr begrüsst. Die vorliegende Überführung der Notverord-
nung ins ordentliche Recht erscheint zielführend und angemessen.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

  
 
 
Elisabeth Ackermann Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsidentin Staatsschreiberin 
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